
Firmengründung

Gesellschaft mit  
beschränkter Haftung

Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), ist eine Mischform aus Aktien- und 
Kollektivgesellschaft. Sie eignet sich besonders für KMU und Familienbetriebe. Eine GmbH 
kann sowohl von einer Einzelperson, als auch von mehreren Personen gegründet werden, 
welche die Firmenanteile (Stammanteile) untereinander aufteilen. Für die Firmengründung 
ist ein Gründungskapital von mindestens 20’000 Franken notwendig Das einbezahlte 
Kapital steht Ihrem Unternehmen nach der Gründung wieder zur Verfügung. Eine GmbH 
entsteht durch die Eintragung ins Handelsregister. Dazu müssen die Gründer ihre Statuten 
(Link) und ihre Gründungsurkunde (Link) von einem Notar beglaubigen lassen.
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 PFLICHTEN
 Eintrag im Handelsregister obligatorisch

   Ablieferung der Mehrwertsteuer ab einem Umsatz 
von 100’000 Franken

   Gewinn- und Kapitalsteuer als Firma, sowie  
Einkommenssteuer und Vermögenssteuer  
für Firmeninhaberin oder Firmeninhaber

   Mindestens eine Person der Gesellschafterinnen und 
Gesellschafter muss den Wohnsitz in der Schweiz  
haben, muss aber nicht Schweizer Bürgerin oder 
Bürger sein

   Sie müssen sich eigenverantwortlich um alle Belange 
der Sozialversicherungen (AHV/IV, ALV, …) kümmern. 
Mehr dazu im Kapitel Versicherungen.

   Pflicht zur Buchführung und Rechnungslegung  
(Wirtschaftliche Lage Ihres Unternehmens aufzeigen). 
Mehr dazu im Kapitel Buchführung (Link).

  Revisionspflicht, mehr dazu im Kapitel Revision

   Reservenbildung (nur falls Gewinn gemacht wurde), 
5% des Gewinns der ersten Geschäftsjahre müssen 
den Reserven zugewiesen werden, bis die Reserven 
der Firma zusammengezählt 20% des Stammkapitals 
ausmachen

   Nach einem Eintrag ins Handelsregister unterliegt 
Ihr Unternehmen der Aufbewahrungspflicht. Alle 
buchungs- und steuerrelevanten Belege (Jahres-
abschluss, Jahresbericht, Buchhaltung) müssen in 
der Schweiz in der Regel 10 Jahre, im Kanton Zürich 
sogar 15 Jahre, aufbewahrt werden.

 NACHTEILE
 Doppelbesteuerung 

   Steuern auf Gewinn und Kapital der Firma,  
sowie Steuern auf Einkommen und Vermögen  
der Firmeninhaber

   20’000 Franken müssen vollständig in bar oder 
als Sacheinlage einbezahlt werden

  Bezug von Pensionskassengeldern nicht möglich

   Keine Anonymität 
   Firmeninhaberinnen und Firmeninhaber,  

Gründungskapital und Verteilung der Anteile sind  
im Handelsregister öffentlich einsehbar

  Erhöhter Verwaltungsaufwand 
   im Vergleich zur Einzelfirma

  Geschäftsführerin oder Geschäftsführer haben 
kein Recht auf Arbeitslosenentschädigung 

   es sei denn, sie verlassen das Unternehmen und ihren 
Arbeitsplatz endgültig (gilt auch für deren Ehepartne-
rin / Ehepartner, wenn diese in GmbH tätig waren)

 VORTEILE
  Geringes Grundkapital von 20’000 Franken nötig

  in bar oder mit Sacheinlagen einzahlbar

   Haftung beschränkt auf das einbezahlte  
Stammkapital 

   bei Zahlungsunfähigkeit bleibt das private Vermögen 
der Firmeninhaberin oder des Firmeninhabers unange-
tastet

  Firmenname ist schweizweit geschützt

   Mehrere Gesellschafter (Firmeninhaberinnen  
und Firmeninhaber) möglich 

  Mindestanteil beträgt 100 Franken

   Einfache Übertragung der Stammanteile  
(Bsp. Verkaufen) der Gewinn daraus ist steuerfrei



Firmengründung – Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GRÜNDUNGSABLAUF
1. Gründungskosten budgetieren
2. Firmennamen und Bewilligungen abklären
3. Gesellschafter und Geschäftsführung bestimmen
4. Stammkapital und Liberierung festlegen
5. Statuten erstellen (von Notariat beglaubigt)
6.  Gründungskapital bestimmen, Sperrkonto bei Bank 

erstellen
7. Gründungsurkunde erstellen
8.  Durchführung der Gründungsversammlung  

(mit Notarin oder Notar)
9.  Anmeldung beim Handelsregisteramt
10.  Freigabe der Stammeinlage bei der Bank -  

Übertrag von Sperrkonto zum Geschäftskonto  
(Handelsregisterauszug vorweisen)

11.  Anmeldung bei der AHV-Ausgleichskasse  
(SVA Zürich), und Abschluss der obligatorischen  
Versicherungen BVG, UVG

12.  Mehrwertsteuerpflicht Abklärung - allenfalls  
Anmeldung bei der Eidgenössischen  
Steuerverwaltung

Quelle:  www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/praktisches-wissen/
kmu-gruenden/firmengruendung/auswahl-rechtsform/
gmbh.html 

 
  www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/praktisches-wis-

sen/kmu-gruenden/uebersicht-rechtsformen/gesell-
schaft-mit-beschraenkter-haftung.html#-969120967

 GRÜNDEN 2016, gruenden.ch

GRÜNDUNGSKOSTEN

Sperrkonto einrichten  250 CHF

Gründung mit Notar 700 - 2’000 CHF

Handelsregistereintrag 600 CHF

Total ab ca. 1’550 - 2’850 CHF* 

*Zusätzlich mindestens 20’000 CHF als Gründungskapital  
(bar oder Sacheinlage) notwendig. Diese stehen dem  
Unternehmen nach der Gründung wieder zur Verfügung.
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FIRMENNAME
Der Firmenname einer GmbH darf mehr oder weniger 
frei gewählt werden, solange durch den Namen keine 
Täuschung verursacht werden kann und sich der Fir-
menname deutlich von schon eingetragenen Namen 
unterscheidet. Der Name muss den Zusatz «GmbH» oder 
«Gesellschaft mit beschränkter Haftung» enthalten. 
Mehr dazu im Kapitel Abklärungen (Link).

BESTEUERUNG
Eine GmbH ist eine eigenständige juristische Person. 
Darum müssen Sie bei einer GmbH einerseits den Gewinn 
und das Firmenkapital als Firma versteuern, und an-
dererseits als Privatperson auch Steuern für die Anteile 
an Ihrer Firma (Vermögenssteuer) und eine Einkommen-
steuer auf Dividenden und Lohn, die Sie sich auszahlen, 
bezahlen. Mehr dazu im Kapitel Steuern (Link).

Weiterführende Informationen und Hilfestellungen unter:

- gruenden.ch
- GRÜNDEN; Von der Idee zum eigenen Unternehmen
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung (kmu.admin)
- Handelsregisteramt Zürich

Praktisches Werkzeug für Handelsregistereintrag und Mehrwert-
steueranmeldung:

- StartBiz


